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Armenwesen und Alkoholismus.

In seiner Berner-Dissertation: „Alkoholiker-Fürsorge" (1914) behandelt
Dr. Pierre de Benoit im Kap. IV Alkoholismus und Nationalvermögen auch
die Zusammenhänge zwischen Arinenwesen und Alkoholismns. Wir möchten
einiges daraus hervorheben.

Im Jahre 1905 schickte Stadtrat Kappelmann in Erfurt an 100 deutsche
Städle Fragebogen, um zu erfahren, wie.groß die B r l a st n n g der Stadt- und
A r in e n v e r w alt u n g durch die Folgen der Trunksucht find. (Offene Armenpflege;

geschlossene Armenpflege, Kinderpflege wegen Trunksucht der Ernährer;
Kosten der Unterbringung der Trinker in Heilanstalten usw.). Die erhaltenen
Antworten sind interessant genug. 20 Städte voir den 100 haben überhaupt nicht
geantwortet, 20 andere wissen nichts zu sagen und behaupten zum Teil, „sie
hätten keine derartigen Ausgaben". Andere, wie Weimar, erklären, daß nur „ein
fast verschwindender Bruchteil" der Armenlasten dein Alkoholismns zuzuschreiben

sei. Stralsuiid meint, dieser Anteil sei „Wohl nicht sehr erheblich".
Hamburg, Anrieh und andere Städte sprechen dagegen von einem „erheblichen

Prozentsatz" oder von „vielen Fällen". Man sieht, wie außerordentlich
verschieden und unzuverlässig derartige subjektive Ansichten sind. An den meisten
Orten sind eben noch gar feine genauern Erhebungen über diese Frage gemacht
worden. Besonders kraß tritt die Unzuverlässigkeit rein persönlicher Schätzungen
in denjenigen Antworten zutage, welche mutmaßlich? Zahlen anführen. Schwerin
i. M. schätzt die Belastung der Armenkasse durch den Alkoholismus aus „ungefähr

100 Mark", d. h. bei einer Gesamtausgabe von 2WH50 Mark! Einige
Städte, die in sozial-hygienischer Beziehung zielbewußt vorgehen, haben
wertvollere Antworten gegeben. Stadtrat Flcsch, der Keiter des Waisen- und Armenamtes

in Frankfurt, schrieb: „Die Beantwortung der Frage halten wir für
unmöglich. Der Einfluß der Trunkenheit ans die Armenpflege ist zweifellos sehr
groß. Ziffernmäßig feststellen läßt er sich nicht, gerade weil kaum ein Fall der
Armenpflege - - mit Ausnahme der Unterstützung von Witwen und Waisen
infolge des durch Unfälle verursachten vorzeitigen Todes des Balers oder der
Mutter - sein wird, bei welchem man nicht direkt oder indirekt einen?

übermäßigen oder unnötigen Alkoholkonsum eine Mitwirkung zuschreiben
könnte ." Die Armenkommission in Gotha kann von allen llnter-
stützungsfällen nur 2,0'/< unmittelbar auf Trunksucht beziehen. Aber sehr
viele unter andern Rubriken verzeichnete Berarmungsursachcn sind „sicher auch

am letzten Ende znm Teil im Mißbrauch geistiger Getränke begründet, und weit
eS ganz unmöglich ist, eine zuverlässige Scheidung insbesondere auch der erwachsenen

Aufwände vorzunehmen, läßt sich die gestellte Frage nicht beantworten".
Auch der Stadtsyndikus von Oldenburg macht auf die Schwierigkeit aufmerksam,
die Größe der mittelbaren Wirkungen der Trunksucht festzustellen. „In wie
vielen Füllen wird z. B. ein Trinker bei seinem Tode seine Familie in
hilfsbedürftigem Znstande zurücklassen. Wie viele, die infolge körperlicher oder geistiger

Minderwertigkeit der Armenpflege zur Käst fallen, haben ihr Gebrechen der

Trunksucht ihrer Väter z» verdanken. Wen» man den Alkohol auch als mittelbare
Ursache der Verarmung betrachtet, so wird man nicht zu hoch schätzen, wenn man
annimmt, daß die Hälfte aller Unterstützungsfälle in der hiesigen Gemeinde ans
den Alkoholmißbrauch zurückzuführen ist" usw.

Daher die Forderung der Prophylaxis. Die Kosten einer rationellen
und weitsichtigen A lk o h oli k e rf ü r s o r g e würden durch vielfache E r s p a r -

n i s s e auf dieTauer mehr als ausgeglichen werden, auch bei uns in der Schweiz. .V.
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